
Rendita Freizügigkeitsstiftung 
Rendita Fondation de libre passage 
Rendita Fondazione di libero passaggio 

 Seite 1/4 

Reglement über die Wohneigentumsförderung  
mit Mitteln der beruflichen Vorsorge (WEF) 
 

Vorbemerkungen 

Immer wenn im vorliegenden Reglement der Begriff «Vorsorgenehmer» verwendet wird, gilt er für beide Geschlechter. Aus 
Gründen der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit wurde darauf verzichtet, jeweils die männlichen und die weiblichen Bezeich-
nungen zu verwenden. 

Der im Sinne des Bundesgesetzes über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare vom 18. 6. 2004 
eingetragene Partner ist einem Ehegatten gleichgestellt. 
 
 
 
I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 
Art. 1 Geltungsbereich 
Das vorliegende Reglement regelt die Wohneigentumsför-
derung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge bei der Rendita 
Freizügigkeitsstiftung (nachstehend «Stiftung» genannt). Es 
ergänzt damit die Bestimmungen des Stiftungsreglemen-
tes.  
 
Art. 2 Begriffe 
1. Als Vorsorgenehmer im Sinne dieses Reglementes 

gelten alle Personen, zu deren Gunsten von der Stif-
tung mindestens ein Freizügigkeitskonto gemäss Stif-
tungsreglement geführt wird.  

2. Die Höhe der Leistung entspricht jeweils dem Saldo 
des Freizügigkeitskontos und/oder dem Erlös aus dem 
Verkauf von Ansprüchen der Anlagegruppen. 

3. Als Wohneigentumsförderung im Sinne dieses Regle-
mentes gilt der Vorbezug oder die Verpfändung für 

– den Erwerb und die Erstellung von Wohneigentum; 

– Beteiligungen am Wohneigentum; 

– die Rückzahlung von Hypothekardarlehen. 
 
Art. 3 Grundsatz 
1. Der Vorsorgenehmer kann einen Betrag bis zur Höhe 

seiner Freizügigkeitsleistung für Wohneigentum zum 
eigenen Bedarf als Vorbezug geltend machen. 

2. Der Vorsorgenehmer kann einen Betrag bis zur Höhe 
seiner Freizügigkeitsleistung für Wohneigentum zum 
eigenen Bedarf verpfänden. 

3. Der Vorsorgenehmer kann die Mittel der beruflichen 
Vorsorge gleichzeitig nur für ein Objekt beanspruchen. 

4. Zulässige Objekte des Wohneigentums sind die Woh-
nung und das Einfamilienhaus. 

5. Zulässige Formen des Wohneigentums sind: 

– das Eigentum; 

– das Miteigentum, namentlich Stockwerkeigentum; 

– das Eigentum des Vorsorgenehmers mit seinem 
Ehegatten zu gesamter Hand; 

– das selbstständige und dauernde Baurecht. 

6. Zulässige Beteiligungen sind: 

– der Erwerb von Anteilscheinen an einer Wohnbau-
genossenschaft; 

– der Erwerb von Aktien einer Mieter-Aktienge-
sellschaft; 

– die Gewährung eines partiarischen Darlehens an 
einen gemeinnützigen Wohnbauträger. 

7. Als Eigenbedarf gilt die Nutzung des Wohneigentums 
durch den Vorsorgenehmer selbst an seinem Wohnsitz 
oder seinem gewöhnlichen Aufenthalt. Wenn der Vor-
sorgenehmer nachweist, dass eine Nutzung vorüber-
gehend nicht möglich ist, so ist die Vermietung wäh-
rend dieser Zeit zulässig. 

 
 
II VORBEZUG 
 
Art. 4 Umfang 
1. Der Vorbezug entspricht höchstens dem Betrag der 

Freizügigkeitsleistung zu Beginn des laufenden Kalen-
derjahres.  

2. Vorsorgenehmer, die das 50. Altersjahr überschritten 
haben, dürfen höchstens den höheren der beiden 
nachfolgenden Beträge beziehen: 
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a) den im Alter 50 ausgewiesenen Betrag der Freizü-
gigkeitsleistung, erhöht um die nach dem Alter 50 
vorgenommenen Rückzahlungen und vermindert 
um den Betrag, der aufgrund von Vorbezügen oder 
Pfandverwertungen nach dem Alter 50 für das 
Wohneigentum eingesetzt worden ist. 

b) die Hälfte der Differenz zwischen der Freizügig-
keitsleistung im Zeitpunkt des Vorbezugs und der 
für das Wohneigentum in diesem Zeitpunkt bereits 
eingesetzten Freizügigkeitsleistung. 

 
Art. 5 Zeitpunkt 
Der Vorbezug kann mehrmals, jedoch höchstens alle fünf 
Jahre und spätestens bis Erreichen des ordentlichen Rück-
trittsalter geltend gemacht werden. 
 
Art. 6 Fälligkeit, Überweisung 
1. Die Stiftung zahlt einen Vorbezug spätestens sechs 

Monate seit Geltendmachung aus. 

2. Die Stiftung überweist den Vorbezug gegen Vorwei-
sung der entsprechenden Belege und im Einverständ-
nis mit dem Vorsorgenehmer direkt an den Verkäufer, 
Ersteller, Darlehensgeber oder die nach Art. 3 Abs. 6 
Berechtigten. Eine Auszahlung an den Vorsorgeneh-
mer ist grundsätzlich nicht möglich. 

 
Art. 7 Veräusserungsbeschränkungen 
1. Der Vorsorgenehmer oder seine Erben dürfen das 

Wohneigentum nur veräussern, wenn sie den Erlös an 
die Stiftung oder an die Vorsorgeeinrichtung des neuen 
Arbeitgebers zurückzahlen. 

2. Diese Verfügungsbeschränkung wird durch die Stiftung 
gleichzeitig mit der Auszahlung beim zuständigen 
Grundbuchamt zur Anmerkung angemeldet. Die dabei 
entstehenden Gebühren des Grundbuchamtes werden 
dem Vorsorgenehmer in Rechnung gestellt. 

Die Anmerkung kann mit oder ohne ausdrückliches 
Begehren des Vorsorgenehmers durch die Stiftung ge-
löscht werden: 

– fünf Jahre vor Erreichen des ordentlichen Rücktritts-
alters; nach Eintritt eines Vorsorgefalles oder bei 
Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung 

– wenn nachgewiesen wird, dass der in das Wohnei-
gentum investierte Betrag auf die Vorsorgeeinrich-
tung des Vorsorgenehmers oder auf eine Freizügig-
keitseinrichtung überwiesen worden ist. 

 

3. Erwirbt der Vorsorgenehmer mit dem Vorbezug Anteil-
scheine einer Wohnbaugenossenschaft oder ähnliche 
Beteiligungen, so hat er diese bis zur Rückzahlung oder 
bis zum Eintritt eines Vorsorgefalles oder der Baraus-
zahlung bei der Stiftung zu hinterlegen. 

 
Art. 8 Leistungskürzungen 
Mit dem Vorbezug wird der Anspruch auf die reglementari-
schen Leistungen nach Massgabe des noch vorhandenen 
Guthabens herabgesetzt.  
 
Art. 9 Rückerstattung des Vorbezuges 
1. Der vorbezogene Betrag muss vom Vorsorgenehmer 

oder von seinen Erben an die Stiftung oder an die  
Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers zurück- 
erstattet werden, wenn 

– das Wohneigentum veräussert wird; 

– Rechte an diesem Wohneigentum eingeräumt wer-
den, die wirtschaftlich einer Veräusserung gleich-
kommen. 

2. Der Vorsorgenehmer kann den vorbezogenen Betrag 
freiwillig zurückzahlen bis 

– drei Jahre vor Erreichen des ordentlichen Rücktritts-
alters, 

– zum Eintritt eines anderen Vorsorgefalles oder 

– zur Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung.  
 
 
III VERPFÄNDUNG 
 
Art. 10 Umfang 
1. Die Verpfändung kann sich auf den Betrag des aktuel-

len oder künftigen Freizügigkeitskapitals beziehen. 

2. In beiden Fällen entspricht sie höchstens dem Betrag 
der Freizügigkeitsleistung im Zeitpunkt der Pfandver-
wertung. 

3. Der Anspruch auf Verpfändung der Freizügigkeits-
leistung eines Vorsorgenehmers, der das Alter 50 
überschritten hat, richtet sich sinngemäss nach Art. 4 
Abs. 2. 

4. Die sukzessive Anpassung des verpfändeten Betrages 
an die maximale Höhe gemäss Absatz 2 und 3 ist zu-
lässig. 
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Art. 11 Verfügungsbeschränkungen 
1. Ist das Vorsorgeguthaben ganz oder teilweise verpfän-

det, kann die 

– Barauszahlung als Freizügigkeitsleistung, 

– Auszahlung als Vorsorgeleistung und die 

– Übertragung eines Teils der Freizügigkeitsleistung in-
folge Scheidung auf eine Vorsorgeeinrichtung des 
anderen Ehegatten 

nur mit schriftlicher Zustimmung des Pfandgläubigers 
vorgenommen werden. Diese Zustimmung ist durch 
den Vorsorgenehmer bzw. die Anspruchsberechtigten 
einzuholen. 

2. Verweigert der Pfandgläubiger die Zustimmung, stellt 
die Stiftung den entsprechenden Betrag sicher. 

3. Bei der Übertragung der Freizügigkeitsleistung auf eine 
Vorsorgeeinrichtung oder eine andere Freizügigkeits-
einrichtung teilt die Stiftung dem Pfandgläubiger mit, 
an wen und in welchem Umfang die Freizügigkeits-
leistung übertragen worden ist. 

 
Art. 12 Folgen einer Pfandverwertung 
Bei einer Verwertung des verpfändeten Betrages treten für 
diesen die Wirkungen des Vorbezuges ein und die entspre-
chenden Bestimmungen dieses Reglementes gelten sinn-
gemäss. 
 
 
IV GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 
 
Art. 13 Verfahren und Bearbeitungsgebühr 
1. Will ein Vorsorgenehmer den Vorbezug oder die Ver-

pfändung seines Freizügigkeitsguthabens geltend ma-
chen, hat er der Stiftung ein schriftliches Gesuch ein-
zureichen. Dieses muss bei verheirateten Personen 
vom Ehegatten mitunterzeichnet werden und soll ins-
besondere über folgende Punkte Auskunft geben: 

– Betrag des Vorbezuges oder der Verpfändung; 

– Verwendung der Mittel für eine der in Art. 2 Abs. 3 
genannten Zweckbestimmungen; 

– Objekt und Form des Wohneigentums bzw. Art der 
Beteiligung gemäss Art. 3 Abs. 4 bis 6; 

– Eigenbedarf gemäss Art. 3 Abs.7; 

– beim Vorbezug ausserdem die Zahlungsadresse. 

2. Dem Gesuch um Vorbezug oder Verpfändung sind alle 
zur Beurteilung des Sachverhaltes notwendigen Unter-
lagen wie Baupläne, Kaufvertrag, Vertrag über das Hy-
pothekardarlehen, Reglemente und Verträge mit 
Wohnbaugenossenschaften und ähnlichen Bauträgern 
beizulegen. Die Stiftung kann vom Vorsorgenehmer 
gegebenenfalls weitere Unterlagen verlangen. 

3. Die Stiftung teilt dem Vorsorgenehmer ihren Entscheid 
raschmöglichst, spätestens aber innerhalb von drei 
Monaten seit Eingang des Gesuches mit. Mit dem Ent-
scheid über das Gesuch informiert die Stiftung den 
Vorsorgenehmer mindestens über die in Art. 14 Abs. 1 
Bst. a bis d genannten Punkte. 

4. Gestützt auf Art. 19 des Stiftungsreglementes erhebt 
die Stiftung für Gesuche um Vorbezug der Freizügig-
keitsleistung eine Bearbeitungsgebühr von CHF 400.–. 
Für Gesuche um Verpfändung der Freizügigkeitsleis-
tung beträgt die Bearbeitungsgebühr CHF 200.–. 

 
Art. 14 Informationspflichten 
1. Die Stiftung informiert alle Vorsorgenehmer bei einem 

Vorbezug, bei einer Verpfändung sowie auf schriftli-
ches Gesuch hin über 

a) das ihnen für das Wohneigentum zur Verfügung 
stehende Vorsorgekapital; 

b) die mit einem Vorbezug bzw. einer Pfandverwer-
tung verbundenen Leistungskürzungen; 

c) die Steuerpflicht bei Vorbezug oder bei Pfandver-
wertung; 

d) den bei Rückzahlung des Vorbezuges oder den bei 
Rückzahlung nach einer vorgängig erfolgten Pfand-
verwertung bestehenden Anspruch auf Rücker-
stattung der bezahlten Steuern sowie die zu beach-
tende Frist. 

2. Die Stiftung gibt bei einer Übertragung der Freizügig-
keitsleistung der neuen Vorsorgeeinrichtung des Vor-
sorgenehmers darüber Aufschluss, ob und in welchem 
Umfang die Freizügigkeitsleistung verpfändet ist oder 
Mittel vorbezogen wurden. 

3. Die Stiftung meldet den Vorbezug bzw. die Pfandver-
wertung des Freizügigkeitskapitals sowie die Rückzah-
lung des Vorbezuges auf einem besonderen Formular 
der Eidg. Steuerverwaltung. 
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Art. 15 Steuerrecht 
1. Der Vorbezug sowie der aus einer Pfandverwertung 

des Freizügigkeitskapitals erzielte Erlös sind als Kapi-
talleistung aus Vorsorge sofort bei der Auszahlung 
steuerbar. Die Stiftung hat den gesetzlichen Steuer-
pflichten, insbesondere hinsichtlich der eidg. Verrech-
nungssteuer und der Quellensteuer nach eidgenössi-
schem und kantonalem Recht nachzukommen. 

2. Innerhalb von drei Jahren seit einer Rückzahlung des 
Vorbezugs oder des Pfandverwertungserlöses kann der 
Steuerpflichtige verlangen, dass ihm die beim Vorbe-
zug oder der Pfandverwertung bezahlten Steuern zu-
rückerstattet werden. Das Gesuch ist an die zuständige 
Behörde desjenigen Kantons zu richten, der die Steuer 
erhoben hat. 

3. Die Eidg. Steuerverwaltung bestätigt den Vorsorge-
nehmern auf schriftliches Ersuchen, in welchem Um-
fang im Zeitpunkt der Bestätigung ihr Freizügigkeitska-
pital für das Wohneigentum verwendet ist. Sie bestätigt 
ferner den Betrag der besteuerten Kapitalleistungen, 
die noch nicht zurückerstatteten Steuerbeträge für 
Bund, Kantone und Gemeinden sowie die für die 
Rückerstattung zuständigen Behörden. 

 
 

V SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 
Art. 16 Lücken im Reglement 
Durch dieses Reglement nicht ausdrücklich geregelte Fälle 
werden vom Stiftungsrat durch seine sinngemässe Anwen-
dung unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften erle-
digt. 
 
Art. 17 Anpassungen des Reglementes 
1. Der Stiftungsrat kann das Reglement jederzeit unter 

Wahrung der erworbenen Ansprüche der Vorsorge-
nehmer abändern und insbesondere den Änderungen 
der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmun-
gen anpassen. 

2. Reglementsänderungen sind der Aufsichtsbehörde zur 
Kenntnis zu bringen. 

 
Art. 18 Inkrafttreten  
Das vorliegende Reglement tritt am 1. Juni 2007 in Kraft.  
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